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Vorlage 
 
Federführende Dienststelle: 
Bezirksamt Aachen-Laurensberg 
Beteiligte Dienststelle/n: 
Aachener Stadtbetrieb 
Fachbereich Umwelt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

BA 5/0060/WP15 
öffentlich 
 
07.03.2007 
 

Friedhof Hand 
Anlegung von Rasenreihengräbern für Erd- und 
Urnenbeisetzungen 

Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__ 

Datum Gremium Kompetenz 

28.03.2007 B 5 Entscheidung 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg beschließt die Anlegung von Rasenreihengräbern für  

Erd- und Urnenbeisetzungen auf dem Friedhof Laurensberg-Hand. 
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Erläuterungen: 

Aufgrund vermehrter Nachfragen aus der Bevölkerung und aus dem Kreis der 

Bestattungsunternehmer wird aus Sicht des Bezirksamtes empfohlen, auf dem Friedhof Laurensberg-

Hand Rasenreihengräber für Erd- und Urnenbeisetzungen anzulegen. Die steigende Nachfrage nach 

dieser Bestattungsform wird auch vom Aachener Stadtbetrieb bestätigt. 

 

Rasenreihengräber sind Grabstätten mit liegender Gedenktafel ohne Bepflanzung, die im Todesfalle 

für die Dauer der Ruhefrist (25 Jahre bei Erdbestattungen, 20 Jahre bei Urnenbeisetzungen) 

abgegeben werden. 

Die Pflege dieser Gräber obliegt der Friedhofsverwaltung und wird mit dem Erwerb der Grabstätte 

abgegolten.  

Beschriftung und Symbole müssen in die Gedenktafel eingearbeitet und die Tafel so dimensioniert 

und eingebaut sein, dass ein Befahren der Fläche mit Großflächenrasenmähern möglich ist.    

 

Geeignete Flächen hierfür stehen auf den Fluren 4a und b sowie 3d und e zur Verfügung.  

 

Auf den Fluren 4 a und b befanden sich Reihengräber, deren Nutzungsrechte abgelaufen sind und die 

inzwischen eingeebnet wurden. Die vorgenannten Flächen in Flur 4 sind relativ feucht und daher für 

Urnenbeisetzungen geeignet.  

 

Die Rasenreihengräber für Erdbestattungen sind in Flur 3 e vorgesehen, der mittlerweile ebenfalls 

wegen abgelaufener Nutzungsfristen eingeebnet wurde. Die Nutzungsrechte in Flur 3 d laufen in 

Kürze aus, so dass dieser Flur als Erweiterungsfläche zum Flur 3 e für die Rasenreihengräber 

vorgehalten werden kann. 

 

Insgesamt können 80 Beisetzungsstellen für Urnenbestattungen und 48 Beisetzungsstellen für 

Erdbestattungen errichtet werden, so dass auf längere Sicht der Bedarf an dieser Grabform in 

Laurensberg sichergestellt ist. 

 

 

 

 

Anlagen: 

Lagepläne 

 

 

 

 

 

 

 


